
Antrag auf Satzungsänderung des Bundesverbandes von dieBasis.


Antragsteller:

Mitgliedsnummer:
Kontakt:
Datum des Antrags: 12.02.2021

Gegenstand: Satzungsänderung zu Aufgaben des Bundesvorstandes

Abstimmungsfähiger Wortlaut: Hiermit beantrage ich, die Aufgaben des Bundesvorstandes klarer 
zu regeln, so dass vor allem der Dienstleistungsgedanke gegenüber der Partei zum Ausdruck 
kommt. Er sorgt für die rechtliche Legitimität der Partei, ist aber in seiner Entscheidungs

Begründung: Die Aufgaben des Vorstandes sind bisher wenig definiert. In einer 
basisdemokratischen Partei hat der Vorstand nur unterstützenden Charakter und sorgt für die 
Rahmenbedingungen, damit sich alle Fach- und Politikgruppen optimal entfalten und 
basisdemokratische Prozesse wirken können.

Ist-Formulierung Soll-Formulierung

§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes 

(1) Der Bundesvorstand führt die laufenden
Geschäfte der Partei. Er beschließt über alle
politischen und organisatorischen Fragen auf
der Grundlage der Beschlüsse der
Bundesparteitage und Empfehlungen der
Ausschüsse; hierzu soll er, auch im
elektronischen Verfahren, die Mitglieder
befragen.

§ 14 Aufgaben des Bundesvorstandes 

(1) Der Bundesvorstand vertritt die Partei
rechtlich nach außen und erledigt deren
laufende Angelegenheiten. Er bereitet die
Sitzungen der Mitgliederversammlung
(Hauptversammlung) vor und vollzieht deren
Beschlüsse. Er unterstützt die Partei bei der
Schaffung von klaren und arbeitsfähigen
Strukturen, respektiert und fördert die
Kompetenzbereiche der geschaffenen
Facharbeitsgruppen. Er sorgt für Transparenz,
indem er die Ergebnisse der
Facharbeitsgruppen in der Partei in geeigneter
Weise bekannt macht. Er gibt Impulse zur
Steigerung der Arbeitseffizienz sowie der
Vernetzung innerhalb der Partei und strebt die
Erreichung ihrer basisdemokratischen Ziele an.
Er besitzt ein zweimaliges Veto-Recht an allen
Entscheidungen, die Aussenwirkung haben
und kann bei Nichtausräumung der
Beanstandungen eine dann bindende
basisdemokratische Abstimmung verlangen,
auch im elektronischem Verfahren.
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